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Die Wahl der gewerblichen Berufe,
besonders der Bauhandwerke.

Von H. Kra ns.
(Nachdruck verboten.)

Wohl zu den folgenschwersten Augenblicken gehört
jener, an dem die ßcrufsfrage sich entscheidet, die dem
der Leitung der Schule Entwachsenen ein wichtiges
Stück seiner ganzen Lebensbahn vorzeichnet und sein
Lebensglück wesentlich mitbedingt. Hier erwächst den
t:Hern oder ihren SteIJvertretern eine bedcutungsvalie
Aufgabe, deren Lösung unbedingt eine sorgfältige
Prüfung und ein eingehendes Abwägen an def mit
wirkenden Umstände fordert. In erster Linie werden
dabei natÜrlich die körperliche Anlage, die geistigen
Fähigkeitcn und eine etwaige vielieicht nach besonderer
Richtung bestimmt hinweisende Begabung von aus
schlaggebender Bedeutung sein; und da nach erprobtem
Erfahrungssatze "Lust und Liebe die Fittiche zu großen
Taten sind'" wcrden auch die besonderen Neigungen
des Knaben, sofern sie sich in starker Ausprägung er
kennen lassen und eine "zwingende Notwendigkeit"
schaffen, wohl mit ins Auge zu fassen sein, während
andererseits bei der Möglichkeit einer Selbsttäuschung
der noch wenig gereiften Jugend eine gewisse Vorsicht
in der Einschätzung der jugendlichen WÜnsche und Auf
fassungen geboten crscheint. Einen durchaus nicht un
wichtigen Gesichtpunkt für viele EJtern. sogar den
wesentlichsten, ergeben auch die sachlichen Umstände,
die Zeitdauer der Ausbildung des Sohnes und die durch
diese bedingten Kosten, wobei auch örtliche Verhält
nisse eine RaUe spielen, ferner die frühere oder spätere
Verdienstmöglichkeit, die voraussichtlichen späteren
Zukunftsaussichten des einzuschlagenden Berufs und
dergleichen .Erwägungen mehr.

"Einsichtige "Eltern, die nicht von dem krankhaften
Ehrgeiz sich Iciten Jassen, ihre Sprößlinge oft unter
Überspannung ihrer Kräfte den Weg zu den sogen.
"höheren" Berufen hinansteigen zu lassen - der für die
auf ein falsches Gleis Geschobenen nicht selten ein
steiler Dornenweg wird, und sie leider nur allzuhäufig
dem Los des Oeistesproletariats zuführt - und weJche
ihren Kindern eine zwar nicht so blendende, aber doch
Befriedigung gewährleistende Zukunft sichern wollen,
werden ihnen eine solche vor allem in einem gelernten
gewerbJichen Berufe verbürgen können, der bei ent
sprechender Veranlagung für einen strebsamen Knaben
wohl immerhin eine gewisse Gewähr für eine ge
sicherte Lebensbahn bieten dürftc. Ein, wenn auch
bescheidenes, aber bei gemäßigten AnsPrÜchen zu
reichendes Auskommen wird im Gewerbe jede fleißige
Iiand finden, und wer den echten Wert und die WÜrde
der Arbeit durch Selbsterleben kennen und schätzen
gelernt hat, der wird aus dem Dorn des fleißigen
Schaffens sicher jene innere Befriedigung schöpfen. die
iedes selbsttätige Arbeiten dem, "der strebend sich be
müht", gewährt. übrigens bietet das heutige Gewerbe
in seinem jetzigen Neugestaltungsbestreben gerade für
begabte und tiichtige Leute ein Beackerungsfeld, das in
mitten des scharf einsetzenden Wettbewerbes viel Raum
frei läßt zur Entfaltuug der Fähigkeiten. und zum Spiel
der Kräfte. Um das "Gold zn schürfen", bedarf es frei
Hch rastloser Tätigkeit. da die Goldadern nicht mühelos
an der Oberfläche, sondern vielmehr tief unten im
Schachte abzubauen sind. Auch von dem KIeingewerbe
wird sich behaupten lassen dürfen, daß es, \\[Cnu auch

nicht mehr den vieJgerÜhmten "goldenen" Boden, so
doch inunerhin ein lohnendes und fruchtbringendes Ar
beitsfeld,_ bietet, dem freilich die Ergebnisse in un
verdrossener Arbeit abgerungen werden müssen; "dem

_Erfolg hat die Gottheit vorangesetzt den Schweiß",
Aber gerade in diesem Erarbeiten und redlichen

Mühen ruht das Geheimnis begiüekenden Segens'; und
das kernige Dichterwort F. M. Webers wird beim
schaffenden Handwerksmann zur Wahrheit im schönsten
Sinne:

Jedweder Leistung Ehr' und Preis:
Der beste Orden, den ich weiß,
Ist eine liand voll Schwielen.

Indessen tritt bei der Vieigcstaltung des heutigen
Gewerbes noch die nähere frage an den gewissenhaft
abwägenden Berater des Schulentlassenen heran, für
welchen der mannigfach verschiedenen Gewerb z\Vcige
er besonders veranlagt erscheine und Hir weichen cr
wohl unter Berücksichtigung der recht verschiedenartig
gelagerten Verhältnisse. Ausbildungsgelegenheiten und
I:ntwicklungsmöglichkeiten sich entscheiden soHe. Um
Fehlgriffe zu vermeiden, ist auch eine gewisse "Einsicht
in das nötig, was für das vorn .J ungen zu ergreiiende
Gewerbe in gesundheitJicher Hinsicht, an geistiger Be
fähigung, an handlicher Geschickiichkeit oder an Sonder
begabung als besonders erwünscht oder geg-ebenenfalls
sogar aJs unerläßliche Vorbedingung zu erachten ist, weil
ein Mangel hieran sich für das spätere Fortkommen als
höchst hinderlich envcisen kann. '-''leite EIternkreIse
veriügen nicht Über das nötige Maß eigencr Erfahrung,
Urteilsfähigkeit und klarer "Einsicht in die mannigiach
wirksamen Um tände. die bei der frage der \\fahl eine<;
gewerblichen Berufes in Betracht zu ziehen sind. Es 1st
deshalb unumgängliche Aufgabe der Schulleitungen und
der Gemeindebehörden. auf Grund ihrer iib.::r!egenen
Kenntnis der aJlgemeinen VerhäItnisse lIßd ihrer
reicheren Erfahrungen den "Eltern als Mitberater sich zm
Verfügung zu stellen. sei es durch Aufstellung- allgemciner
Richtlinien und durch übersichtliche KlarJegung der ein
schlägigen Verhältnisse. sei es durch geeignete Be
lehrung und zweckentsprechende fingerzeige bei ge
gebenen Anlässen. Ist ia doch an und Hir sich schon die
Frage des gewerblichen Nachwuchses gerade auch für
die Stadtverwaltungen von weittragender Bedeutung:
denn der gewerbliche Mittelstand bedeutet recht eigent
lich den "Lebensnerv" der Nationalkraft, und seine
liebung bildet daher fÜr den Staat und die Gemeinde
eine forderung, die mit starkem Iiammerschlag an die
TOTe der Jetztzeit pocht. Der \Vege und Mittel. auf eine
solche liebung hinzuarbeiten. gibt es viele. Vor allem
wird auch eine entsprechende Aufklärung liber die \Vahl
gc\VerbJicher Berufe schon damit einsetzen können und
beizutragen geeignet sein, einen verstärkten ZuzUg be
gabter und tüchtiger Kräfte ins Gewerbe zu fördern, in
dem möglichst weite Kreise fÜr dasselbe angeregt w r
den. Andererseits wird es ein Gewinn sein. wenn hier
für Ungeeignete fcrngehalten werden oder junge Leute,
die viel1eicht für das eine oder andere Gewerbe eine ge
ringere Eignung aufweisen, zur Ergreifung eines anderen
Gewerbszweiges veranlaßt werden, in dem sie yie]Jeicht
nach andersgerichteter Veranlagung TÜchtiges zu leisten
imstande sind. Eine fachkundige übersicht und g-c:eignete
Aufklärung übcr die Erfordernisse der verschiedenen
gewerblichen Berufe werden daher manche ersprieß
lichen Wirkungen auslösen können und auch manche
"Enttäuschung verhüten.
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Mit Dank wird es schon von vielen f:ltern auf

!2;enommen werden, \\Tenn ihlJCI1 bzw. den Schnl
>:l1tlassenen, wie dies z. ß. in Nilrnberg, dcr Stadt mitder und
dem kraft- und der faH
ist. ein Übersichtlicher fÜr Lehrlinge und Lchr
miidchen: ..Zur iH cl\(: H:lild gegebcn wird,

\'nm StadtnJi\P,jsJ.ldte im Zusammeuwlrken mit der
und Lehrerschaft und der H'::!I1cl\verkskam01er

Nurnberv: worden bt, und der eier Nach
::I11IJHlng ';ehr werden kanu. In Übersichtlicher
Anordml!l  gitt l\.aWehcr in gedrängter
r'(lSSHJ1!; zwcekdicl1llc!18 uher die Ergreifung
l'i11C't" g-clcrl1tl'1l AJ bClt, bcsonlcrs ei1lCs gc:werblichcn
Berufes. Nach einer C'l11kltendcn D<tl"legl1l1g der al1
gcmcmc;] lInd (:il1Cl11 Hinweis Mlf ver
;;chice1cT1c Bc<;tlmmUngTl1 Über Lel1rycrtmg
llnd LehrzeIt ;-,owit' auf die der 01.'51.'111.'11- t1nd
MeislCJ prÜi!iJl  bildet eille l\"llfZ Übersicht elber
dk vcrsdlJl'dencJl Zwcn!e Gewerbes mit
,\ll Jbcn ilbcr dlc jcwei!lgcn Vorbediu.2;ungt:11 und
hältllissc den ciQ,cJLtI!chcn H<.lllptteil. !)en J"<lchkreisen
111:1 l1lt"l2r  igC'ncll pcr ()Jlliche!l lInuhcJll'n die;;c kllrll'll
nidJts Neue:-,; es !hnC11 vie!l\;icJlt J1[eht
\\ crt!o<; erscheinen. /.11 was diese Stelleim hC<;OJldcreJl ilhn die in
IITl"CrCm rJch<.? hen or'!lL'bi; 111lscrc Leser
kU11!lCn auf (]iL'sc \\'CiSL jClJc (iffcJ:tlic]JcJ\ in
Vergleidl ?!! dCJ11 bgcbl1issc ihl cr cig-clieDtcllen. \V,j  elle AI1 abell oeJcI

e!er Gc!Ü!fcn!\}!Lnc :-'0 1)l'rJ II rf..: 11
V01;ltlWCscJ!ickt werdeli Jwlul".",(;!JI;ir.: (l'

\\ isscr oder l1:lIlcrcr J-:rlttutcrungc1!.
I\";Ic!J:-,tehcl1U 111(11'>;1.'0 also Angabcn dl'  N Ir1I

bc n." el herdji(]lcn \\ SC!!],  O\\ eit
flir 11IISC\C'J1 besol1ders <.;1'

"cheinen.

M ,1 11 re r UlK1 S t e i 11]I a [I C r. Not\vcndl.". ;;1Ilc\
kriiftJ.l.':cr Kürplrb l1 lind Sdl\vindelfreil1cit, bei deli Stcin
Ilcllll'rl1 insbe<;ondclc l10ch LUlls:;cn. nie Lehrzeit
da1lcrt drei Jahrc; nicht zu entriclJtcn; Kost
und \Vo111lJJI1g' v,iJrd yum !\'1cistt'r nur iJl Ausnal1lileHi!leu
\.'"('w[11"]]"t; di.lg"egcTJ crktlt der Lehrling mcist cil1e Vcr
.e;ÜtiiJl.\-'.", dit: J;t;; fl1clt: (!cr LchrzL'it bis ZII 1.50 MI .

c!fl!1j] Ani-:::jbL'!l Über die Lul1rw der
Sel])<;Uinc1lgI11;1-::!1ell erfordert großes Kapital.

S t l! k I{ Q t LI rc r (Oipsel). Not wendig sind ,gesunde
1I:ld KCIl11tlltS.',C im Zeichnen. Im übngclJ liegcn

Llie älllllidl WlC beim Maurergewerbe.
S tein bi 1 d h 8 n e r. Notwcndig \!nd zcichJ1cri che

\'cr:l11;,I  1I111; lind völlig gcsll!lek Atl11l!!lgsor ane. Die
Le!1rzc:i LlC'r Stcll1hilclhaucr dauert vicr .r altre. Lehrge1d
I t nic!lt [11 entrichtcn. Der Lehrling erhält cin Taschel1

1l<lch Lr.::i:.tung. Kost lind \Noll11lJlJg \vird vom
n1l1 <;elten gewÜhlt. Ihs Werkzcug Illun der

Ll'hr1in\{ stclkn. Zum Selb::,UiJ1di machcn ist gröBcres
K:'lpit;11 notig.

Zirn 111 (,7 r 11l a !J 11. Notwendig SiJld krÜftiger Kör
11m! Schwindc1freihcit. Die Lehrzeit dallert drei

i<;t llKht zu entrichten. Gewährul1  von
durch ckn Meister ist nicht Üblich,

im Prl.:lsl' von etwa 30 Mk. muß\elbsr Tm ersteH Jahre der
er einc VergÜtung von 3 Mk. wochent1ic'h,

die im dritten Jahre auf 9 Mk. steigt. Sel1Jständigmachen
el fordert ein größeres KapitaL

P f las te r e r (S t e i TI set zer ). Notwendig sind
zeichnerische Veranlagung und kräftiger Körperbau.
Die Lehrzeit dauert drei Jahre; Lehrgeld "\vird
nicht verlangt. Kost und \Vohnung werden rJicht
gewahrt. Eine Vergütung erhält der Lehrling, je
nach Leistung vom Anfang der Dienstzeit an. Werkzeug
11Llt er sich selbst zu beschaffen. Zum Selbständig
machen genÜgen fÜr einen klcireren Detrieb geringe
JIIittel.

Da e h deck e r (5 c hi efer decker). Notwendig
sind körperliche Gewandtheit und Sc:hwindeJireiheit. Die
Lehrzeit dauert drei Jahre. Der Meister gewährt viel
fach Kost und Wohnung und eine geringe Vergütung;
ein (kleines) Lehrgeld ist zu zahlcn, wcn1l dem Lehrling
Kost Ul1d \Nohnung gegeben werden. Das \Verkzcug
liefert der Lehrherr. Selbständigrnachen ist mit kleinerem
KJPilaJe möglich.

NlaJer. TÜncher. Lackierer, Anstrei
cl] e r. Notwendig ;;.ind gesunde Atmungsorgane und
Farhenlluterscheidnngsvenllög-en. Kenl1tnisse im frei
handzeichnen sind cnviinscht. Die Tätigkcit auf Gerüst
und Leitcr crfordert aul3erdcm Deweglichkeit und
Schwlndcffrcihcit. Die Lchrzeit dauert in der Regel
drei Jahre; Lehrge1d ist nur Üblich, wenn der Lehrljl1 :
beim Lchrl1errn Kost und \\!oflllung erhält. was sehr
sehen der rOlli ist. unel heträgt dann 100-200 Mk. Der
Lehrling erhii1r in Jer Rcg-e! eine wöchentliche Vergütung
VOll VOTl 1-4 Nik. Das \Vcrkzeu,Q; wird vom Meister
gestellt. Selbstiindi.",J1llchcJ1 ist mit klcinem KapitaT

\Vinkc werden dann auch für die a1Jdc:ren
gcwcrb!1chcn Berl!fe g"cgcben, z. B. für die Glaser, Ofen
sctzc-r lISW. fÜr den Ba uk I ern p n e r und In s talf a
te l1 r \Vc1"ocn als notwcildig-c Vorbedingung bezeichnet
vor allclJl hrMtiger Körper und Schwindclfrciheit, fl:rner
einige KUJllj!li .s:c im Zciehnenj S lständigmachen sei mit
kleinelTl K8pit<lle möglich.

AnsfÜhrlichcrc Anleitungen iiber die trfordt'J"nissc
bei nnseren Dauhand'Ncrkcn 'Slbt SchuTdircktor Mitten
zwey in seinem lehrreichen VV rke Über Bemfswahl. fÜr
unsere Fachkreise ist es immerhin von Wert, die Urteile
sachlicher und weitverbreiteter \\lcrke zu vernehmen,
\\-cIIn auch I1ntürlich 11.:lIe Gesicl1tsPulJkte der Sache
c:h\\'erlidl <tbgC\vOl1I1Cl1 sind. \Vcr Mau re r m cis t e r
\Verd n wil!, mÜsse cine tijchti e r'achbildung sich el'
werben .und TJacl1 einer praktischen Lehrzeit einc ßal1
oder D::tIlge\verksehule besllchen. ßcim Z i 111)TI e r
!TI an 11 sei als VorbediI1Rl!l1g" vorauszusetzen Kraft und
SchwinJe1freiheit, üb11ng im Zeichnen usw. Weg-en de
erforderlichen erheblichen Betriebsh:apitals SC! das
Meisterwerden sowohl im Maurergewerbe ,lls al!ch iu
noch erhöhtem Maße im Zimme1",\:(cwerbe mit Schwierig
keiten verknÜpft. da der Zimmermcistcr eincn gcrrttllTJi
gcn Zimmerplatz brLl!ICht und ihm auch für das Lager
holz bedeutcnue Mitte! zur Verfügung stehen miissen.
ßeim Baufach sci fcrner zu berücksichtigen. daß im
\Vinter weniger gesch8fft werden kann. In dieser J-linsicht
Iwbe immerhin der Zimmermann manches vor dem
Mallrer VOraus. da er aLlch im \Vintcr Beschäftigung
findcn I{onne. Gut ürnilhre d s R run 11 c n bau C 11
::,einen Mann; als Berufsgefahr gcltc hier info!ge des
steten Umgangs mit dem Wasscr lind der fellchten Erde
die Erkältun  jJl1J Neigung zu rheumatischen Leiden.
Auch beim P 11 ast e r c r oder S t ein set zer mÜsse
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besondere Unempfindlichkeit gegen UnhiIJ des Wetters
vorausgesetzt werden; in RÜcksicht auf die Saisonarbeit
sei alJerdinKS sein Lohn ansehnlich. Was den S te: TI
met z e TI oder S t e i TI hau er betreffe, so gehören zu
diesem Beruf.e gute Lungen und gute Augen. da der be
ständige Staub diese Organe leicht nachtcilig beeinflußt;
ferner muß er im Z ichnen und ModcHieren gut geÜbt
sein. Die Errichtung eines eigencu Stcimnetzengeschäfts
erfordere ein ansehnliches Betriebskapital oder wenig
stens bedeutenden Kredit, da die Bezahlung für die über
nommenen Bauten erst mit deT vöBig-en fertigstellung
erfolge. Für den K J e m p TI erhebt Mittenzwey als be
sondcre Voraussctzung hervor ein gutes Auffassungs
vermögen bezüglich der form, sowie eincn wohl aus
gebildeten Geschmack; Zcici111CI1. Geomctrie. Physik,
Chemie, BalLkonstruktiol1s1chrc usw. durfen ihm nicht
unbekannt sein. für die D;1chdeckcrci seien
schwindelfreie, ruhige, besonnene und nÜchterne Leute
erforderlich usw.

Der amtliche l<atgeber kann natÜrlich m r kllfze
Andeutungen als Richtlinien go;;hen; aber auch diese
kurzgefaßten Winke werden manchen F:ltern eine zweck
dienliche Übersicht Über dic  ewerblichen Berufe er
leichtern. Mit Recht wird dabei die Untersuchung- der
größeren oder geringer;:-;n Möglichkeit der wirtschaft
lichen Selb:-.tandigkeit in den Vordergrund gerÜckt; es
ist dies gerade in einer Fabrikstadt um so erspneßJicher.
als diese erwÜnschte Aussicht doch m..mchc .t:!teGI be
stimmen wird. einen . elerHtcJl Bemf in  l!l1stigercm
Licht zu betrachten als die i1 leichter zu ergreifende und
zunächst besser gelohnte ..I1l1,t;eJcmte" FabrikUiti).{keit:
gerade ein Hinweis darauf wird fur die Eutschließulto;en
mancher \"on <.lUsschlag-gebel!dcm Einflusse sein. \Vic
aber weiter der amtliche J atgeber mit [ ccht besonders
hervorhebt, gewährt  !lch da. wo die Erreichung dieses
Ziels des Selbständig'., erueHs mit erheblichercn Schwic
rigkeiten verknÜpft erscheint, das Erlernen -.:ines Ii,-lI1d
werks fÜr das spätere fortkommen eine wesentlich vo!
tcilhafterc Grlllldiag-e. als sic der ungelernte Arbeiter
habeJi [(ann. da dcr Wettbewerb für diese rmtl1rg;emiiß
beim fehlen der Notwendigkeit einer besonderen Aus
bildung weH größer ist als fÜr den Gelernten. Und was
llnser Pach im besonderell anlangt. so bietet dasseJbe aui
jeden FaH für tüchtige Kräfte ein Arbeitsjcld. das scinen
Mann nährt Hnd überdies vol1auf Geje .ellheit gibt zn
selbsttätigem Schaffen und zu schÖncr cntfaJtung: Li::t"
nach verschiedencn Richtungen hin verwertbaren I'ähi 
keiten und Ueschicklichkcitcn. A!lerdings fordert unser
Gewerbe Kanze Männe:r. gibt ihucn ancl\ daHir die r\"ö 
lichkcit. daß ihre Gaben und Kräfte nicht brach liegcn
müssen, sonocrn in m l11m,t;[achcr \\'eise zu frucht
bringcndcm \Virken sich gestaltcn tllld \\'ertc schaffen
können. die ihnen eine IInentbehrliL:hc uml wichtiRe
SleHe in unsercm Vo!l<skörper sichern.c=c

Verschiedenes.
Für die Praxis.

Kann das Gernentzdach (feuersicheres Strohdach)
allmählich an Wirksamkeit verlieren? Übcr diese in
DachdeckerkreiseIl vielfach erörterte frage hat das K L
MaterialprÜfungsamt in Berlill- Lichtcrfclclc mehrfacJl
Versuche angestellt. Die Ergebnisse derselben sind sehr
beachtenswert.

An dem hierbei geprüften Strohdache hatten die
Witterungseinflüsse außer einer DU!1kdfärbung des
Strohes keine wesentlichen Veränderungen herbeigeführt.
An der OberfJäche des Oernei1tzdaches waren besonders
auf der Wetterseite die aus dem Dache hervor tehenden
Halme über dem Lehm abgefault; das Reg-enwasser
hatte dann zu Auswaschungen der DachoberfJächc g-c-"
führt. I\uude, iJl das Innerc des Dachbelages fÜhrende
Löcher ließen außerdem erkennen, d(lB sich J'Iläuse in
dem Dache eing-enistet hatten. Eine '"Einbuße an Dichtig
keit nl;üte das Dach nicht erlitten.

\Vie bei früheren DurchlüftungsVtiSUchen "wurden
auch jetzt bei vcrschiosscnen Türen stark qualmende
FelJer entzündet. Bei dem Strohdache trat der I<.aucb
zunächst an den Giebelseiten und deln first heraus;
später drang er durch die ganze DachHäche. Dieselbe
Erscheinung fand bei dcm QCrHcntzdacht, aber in ge
ringerer Stärke, statt.

Die Ausführung der P!ugfcuerversuche geschah in
gleicher \,Veise wie früher. All dem Slrohdache fingen
bei dem Herabrollcn des brennenden Putzwol!knäl1els
einzelne hervorstehende fialmc feuer, das nach kurzer
Zeit von selbst erlosch. Unter den aufgelezten Putz
wollbaJlen trat eine ZÜnduJ1Z ein. dere!! \vcitere Aus
breitung durch Abiaschen ve;'JÜndert werden mußte. Bel
d.em Qcmcmzdache cntzundctcn sich cinzelne Stroh
halme. Dje flammen erJoscJlcn \'011 selbst. Son<;t
zeigte sich keinerlei \VirkUlIg- die Dachfläche.

Bei InuC'nfeuu der Häuser wurdcu Holzstapc1 aus
Klefernscheitho!z C'utzÜndd. Dlc llaLh :; Miwltel! Brenn
dauer errcichte hoch::c.te betrug 475 u.
nas Strohdach I'l'Jl(tc nach dUII ein!: starke
R,!\lchent"wickelung dllJ"Lh die lbchf1iicitc. l'i<1ch
3 Minuten br<!nnte dJe des Daches. knrz
darauf aucb die N:.Jcb 70 TVUrmten ßn::nl1Zl'lr
v/ar das D,-Ich abgebranlJt uHd da  Holt':\\'"Crk verkohlt.
Das OcrnelltzdaLh 7ei tc- eint' alm!tdl(C ! <.Ll1ChCIll \\'"ickc
lung. Nach 20 Minnren Brenndauer iicl '-iuf Jer \\  'jt
seite ein g:roßcs Stfick allS dem DacitbeJagc herJH .
N cJi 4S IV\l11utel1 waren nur noch elle yc(kohlte i1 .sparrt.:n
Übrig;.

Weitei!.: \'ersUdll' sollen deI1111;ich..;t :.tatthlTtkn.
A O. \..

Behördliches, Parlamentarisches L1 W.
Abänderung dCr Baupo1izeiverordlillng: fiir den Re

ie;ungsbezirk GumbinneIl. I1l1rch Vc;-fii Hn.g rJcs Rc
g-ienmgsprJsidentclI. (Jr,liel1 \'"on Lanibsdorif. Imd mit
Zustimmung: des R('zjrksal! "d1Usses l<;t di(' f aLlPolize;
ordnulIg fÜr die Stäc!tl: nnd :::.tadtiihnhdlcIl 01 tsch:l.!ten
des J<cgicmn;tsbezirb Gumbinnen vom 10. April 1915
z1l!l icllst auf dic Lmdgemt'inde Kau d!!nef1 (Krcis
Ni('derlln ) 3nsgeckhnt worden. In ltlatcrie1ler HI1) I'.::\1.t
ist liOCh folgendl's bcstilnmt: Als Kcller.geschoB gilt dIl
unteres (jes choB, \\ enn sein fußboden unter dem t:rd
boden und scine Peckc-nunterkautc nicht w.:h( als 2.30 111
Übcr dem Erdboclen liegt. J)urcJl ortspolizc.-ihdlC Ver
ordnungen können mit Oenefunigung des RcgÜ:rlLJl\;S
präsidentcn für den Ortspolizeibezirk, fÜr ciljzdne
Straßen oder Ortsteile besondcrs ergÜnzemle oder \ on
den Vorschriftcn dieser Bauordnung abweiclIelldc Vor
schriften erlL1ssen wcrden. Soweit Al1'mJhmtIl \.on ein
zelnen Vorschriften dieser Batlordllun;.; ansdrlick!ich iür
zulässig erklärt sind, l:nbcheidct hJerÜber in lien StädtC;1
die OrtsPolizeibeh6rde:. iil den L,mdgen1eindcH derLandrat. A. G. V.



Verbands , Verein5  usw. Angelegenheiten.
Ostdeutscher Malertag. Der Gau Ostdeutschlal1d

des Hauptverbandes deutscher Arbeitgeberverbände im
Ma1erg;ewerbc hielt vor kurzem in Gumbinnen seine
Gauverb<1ndssitzul1g ab, an die sich ein Ostdeutscher
Ma1ertag sch1oß.

Haftun  für Bauarbeiten. Die frage der Haftung
fur Bauarbeiten ist Hir jeden BauausfÜhrenden von er
heblichem Interesse. Bekanntlich unterscheidet das
BÜrgerli<:he Gesetzbuch (  638) unter Arbeiten an einern
"GrnndstÜcK" lllld Arbeitcn an .,Bauwerken". Diese
lJnterscheid1Jng 1st deshalb Von großer Wichtigkeit, weil
Ansprüche auf Wandelung. Minderung oder Schaden
ersatz wegen NichterfÜllung bei Arbeiten an einem
Onmdstück schon in einem Jahre verjährcn bei Bau
werken dagegen erst in fünf Jahren. Das Rdichsgericht
hM sich nun, insbesondere mit Bezug auf diese Ver
Ihhrungsfristcll, vielfach mit der Frage beschaftigt, \vas
i!11ter einem Bauwerk 7U verstehcn sei. Im Gegensatz
ZU!l1 Orundstlick, d. L zu einem begrenzten Teile der
frdobcrfläcl1e, ist Bau wer k nach der Rechtsprech!1l1,2:
dcs I-(cichsgericltts eine unbewegliche, durch Ver
wendung von Arbeit und Material Ln Verbindung mit dem
Erdboden hergestel!te Sache. Unter den Begriff Dau
werk fä!1t also in erster Reihe da.'. Gebäude; jedoch ist
u<lmit der Beg-riff des Bauwerks keineswegs erschöpft.
A,-<ch die von den mitwirkenden Bauhandwerkcrn ein
gefÜgten, einzeln verdungenen Teilarbeiten und Urn
<lrbciten (Veränderungen oder Erneuerungen) an VQr
11Judeneu Gehäudcn sind Bauwerke, auch wenn sie nicht

illßcrJich hervortretenden, körperlich abgeg-renz
des Raues darstelIen. Auch solche Teilwerke
wie das ReicJlsgericht ausgeführt hett, zu den

\\'enn sie auf Orund von \Verkverträgcn
materielle Bestandteile der Gc:samtarheits_

eines Raucs bilden und zufolge ihres bestim
Illungsc,emäßen Inhalts uno Umfangs fÜr die KonstruktLon,
sei c  des <;;al1zen Gebäudes, sei es eines Gebä!ldeteils,
\'011 wesentlicher BedeutUl1K sind. Erheblich fiir de]]
Begriff eines D<luwerkes als eines Ganzen ist ullter  dlen
Umständen die feste Verbindung mit dem .Erdboden.
Unter Arbeiten an einem G r n I1 d s t ü c k. fÜr die also
nur eine gesetzliche Verjährungsfrist besteht,
sind solche zu verstehen, we1che nnr in
einer UmgcshdtlIng des BodclJS :-;elbst oder in Anlagen
!J(:\ll'hcIJ, die nicht in fcste Verbindung mit dem Erd
boden gcbracht .'.ind. Infolgedessen hat d<IS Reichs
gericht z. B. eilJen artesischen Drunnen oder einen
Pumpbrunnen <lls Gauwerk nicht angesehen, es sei denn,
daß eine feste und dalLerndc Verbindung der Röhren lind
Maschinellan1agcn mit dem GrundstÜck hergestellt ist.
ferner smd Garlcnanlagen keine Bauwerke. weil sie nur
in clner Umgestaltung- des Erdbodens bestehen. Das
gleiche g;iH VOll sogeiJal1Jltcn Sandkippcn (M.assen von
Schlamm und ausgehobener Erde), die auf einem Grund
stuck Jufgetünm werden. Bei solchcn Sandkippen hat
das Reichsgcricht die EigeJ1schaft des Bauwerks schon
deswegen verneint, wciJ sie nicht cinem bestimmten
Zwecke dienen, auch nicht einen nach ?;ewissen Regeln
der Kunst oder der Erfahrung hergestellten Gegenstand
bUden. Gegenüber der [angen g-csetz1ichen Vcr.iährul1g"s
frist VOll fünf Jahren bei Arbeiten an Bauwerken e t
steht die frage, ob nicht durch Parteiabrede eine Ver
kürzung dieser frist zulässig ist. Nach der herrschenden
Auffassung kam! diese Frage ohne weiteres bejaht wer

den. Der   6.31) BOB. Abs. 2 bestimmt zwar nur, daß gebJ];d :C:a w r            ht;::nl lii          g,mlcb den hier 1Ih
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die Verjährungsfrist durch Vertrag verlängert werden
kann, er wird aber durch den   225 BGB. ergänzt. In
diesem ist gesagt, daß im all!l;"emeincn die Verjährung
durch l\echtsgeschäft nicht erschwert werden kann. daß
dagegen Erleichterungen deI" Verjährung. insbesondere
Abkürzungen der Verjährungsfrist, zulässig sind. V\Tenn
nun   608 BGB. Abs. 2 ausdrÜcklich bestimmt, daß beim
\Verkvertragc die Verjährnngsjrist verlängert werden
kann, so sollte dadurch die allgemeine BestimmunR
des S 225 BOB. jllsoweit aufgehoben werden. Die Zu
lässigkeit der AbkÜrzung der Veriährung:sfrist bedurft::
keiner besonderen Erwähnung. weil sie bereits im
225 BOß. gesetzlich geregelt ist. f.s dÜrften daher
keine Bedenkcn entgegenstehen, d.1R ein Dauherr mit
dem BauausfÜhrenden ver ein bar t, daß die im
638 BOB. genannten AnsprÜche auf Wandelung,
Minderung oder Schadenersatz --- sofern aC2;listig;-cs
Verschweigen nicht vorliegt - bereits in kürzerer Zeit
verjähren. Der J n nun g s - Ver ban d D e 11 t s c h er
Ba 11 g ewe r k sm eis t e r hat sich nach eingehenden
.Erwägungen in seiner vor kurzem in Hannover ab
gehaltencn zweiten Kriegstagung dahin schlÜssig ge
macht, daß seine zahlreichen Unterverbände und Innun
gen auf ihre Mitglieder einwirken. in ihren ßauverträgen
die Verjährungsfrist für Arbeiten an ß uwerkel1 auf
höchstens zwei bis drei Jahre, bei PrivatanftfilKJ{ebern
auf ein bis zwei Jahre, mit den Auitraggebern zu ver
einbaren. .Es hegt im wohJverstandcnen Interesse des
Baugewerbes, daß dieser Anregung überall entsprochen
wird und daß vor allem auch jeder einzelne Raugewerbe
treihende darauf bedacht ist, durch vertragliche Ver
einbarung eine Verbindlichkeit einzllschränken, die auch
nach der Einschränkung noch erheblich Kenug bleibt.

Bücherschau.
Kontinuierliche Träger 3uf drei und vier Stützen. .Ein

fache HlIfsmittel fiir deren genaue Berechnung bei
beliebigen Stiitzweiten und beliebiger BeJastung. Für
Schule und Praxis bearbeitet von Or.-Ing. H. Nitzsehc.
[(&1. Oberlehrer in Frankfurt a. M. Mit 19 Abb. Ver
lag von R. G. Tellbner in Leipzig. Preis 1 d/t.

Zum Wiederaufbau Ostpreußens
Wiederaufbaugesellschait OstpreußCn m. b. H, Zu

der in NI'. 54 (I. Jahrg. der "Ostdeutschen Bau-Zeitung"
enthaltenen Vv'arnung vor dieser OeseIlschait teilt uns
fIcrr Dr. M. Wall; Inhaber der Firma Martin Wal! in
Schneidemilhl mit, daß diese Gesellschaft seine firma in
Ost preußen vCl.tritt und von ihm finanziell unterstÜtzt
wird. Sämtliche Lieferungen an die G. m. b. H. gehen
durch seine Firma. Irgcndwelehe Schulden hat die Ge
sellschaft niehl. - (Wir hatten die in der "Ostdeutschen
Bau-Zeitung" erschienene Notiz auf Grund einer Ab
handlung in uer "Handwerks-Zeitung", dem amtlichen
Organ der Berliner tIandwerkskainmer, aufgenommen.
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